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B e k a n n t m a c h u n g  

d e s  W a h l l e i t e r s  d e s  K r e i s e s  U n n a  

N a c h f o l g e  f ü r  e i n  

a u s g e s c h i e d e n e s  K r e i s t a g s m i t g l i e d  

 

 

 

Frau Petra Ondrejka-Weber hat am 28.06.2021 ihren Verzicht auf das Mandat für den Kreistag des Kreises 

Unna mit Wirkung vom 01.07.2021 erklärt. 

 

Gemäß § 45 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 

NRW. S. 454, ber. S. 509), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Mai 2020 (GV. NRW. S. 

312d), stelle ich hiermit fest, dass  

 

Frau Katja Wohlgemuth, wohnhaft Goekenheide 6 in 59192 Bergkamen, 

 

nach der Reserveliste der Partei DIE LINKE. als der Reihenfolge nach nächster Bewerber für Frau Ondrejka-

Weber mit Wirkung vom 12.07.2021 in den Kreistag nachrückt. 

 

Gegen diese Entscheidung können gemäß § 39 Abs. 1 KWahlG 

 

a) jeder Wahlberechtigte des Wahlgebiets, 
 

b) die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an der Wahl teilge-
nommen haben, sowie 
 

c) die Aufsichtsbehörde 
 

binnen eines Monats nach Bekanntmachung Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über die Gül-

tigkeit der Feststellung gemäß § 40 Abs. 1 Buchstaben a bis c KWahlG für erforderlich halten. 

 

Der Einspruch ist beim Wahlleiter schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu erklären. 

 

 

Unna, 12.07.2021 

 

Mario Löhr 

Landrat | Wahlleiter des Kreises Unna 
  



 

927 

Allgemeinverfügung 

zur Bestimmung des Fahrwegs  

für die Beförderung von gefährlichen Gütern  

nach § 35a Abs. 3 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB) 

im Bereich des Kreises Unna 

 
Gemäß § 35a Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 35b der Verordnung über die innerstaatliche und grenzüber-

schreitende Beförderung gefährlicher Güter auf  der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Ge-

fahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt – GGVSEB) in der jeweils geltenden Fassung 

wird hiermit bestimmt: 

 

1 Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinverfügung gilt für  

1.1 entzündbare Gase der Klasse 2 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 2 GGVSEB 

1.2 entzündbare flüssige Stoffe der Klasse 3 nach § 35b Tabelle lfd. Nr. 4 GGVSEB. 

2 Fahrweg 

2.1 Allgemeines 

Fahrweg sind die zu dem Positivnetz nach Nummer 2.2 zählenden Straßen und, soweit erforderlich, die sons-

tigen geeigneten Straßen nach Nummer 2.4.  

Ausgeschlossen als Fahrweg sind Straßen des Negativnetzes nach Nummer 2.3. 

2.2 Positivnetz  

Zum Positivnetz zählen die in der Anlage 1 aufgeführten Straßen. 

2.3 Negativnetz 

Zum Negativnetz zählen die nicht zum Positivnetz gehörenden Straßen. Unberührt bleiben die mit dem Zei-

chen 261 StVO oder mit anderen Fahrverbotszeichen nach StVO gekennzeichneten Straßen. 

2.4 Fahrweg außerhalb des Positivnetzes  

Soweit der Be- oder Entladeort auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden kann, soll der Fahrweg 

über den kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrstraßen zu benutzen. Inner-

halb des Negativnetzes ist eine Einzelfahrwegregelung bei der zuständigen Straßenverkehrsbehörde einzu-

holen. 

Ist der Beförderer bzw. der Fahrzeugführer über die Eignung der Straßen im Zweifel, muss die zuständige 

Straßenverkehrsbehörde befragt werden. 

2.5 Autohöfe 

 

Soweit Autohöfe auf Strecken des Positivnetzes nicht erreicht werden können, soll der Fahrweg über den 

kürzesten geeigneten Fahrweg führen. Hierbei sind möglichst Vorfahrtstraßen zu benutzen. Innerhalb des 

Negativnetzes bedarf es keiner Einzelfahrwegregelung durch die zuständige Straßenverkehrsbehörde. 
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Benutzung des Fahrweges 

Nach § 35a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 GGVSEB sind grundsätzlich die Autobahnen zu benutzen. Für 

die Fahrt von dem Beladeort zu der dem Beladeort nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle sowie von 

der dem Entladeort nächstgelegenen Autobahn-Anschlussstelle zu dem Entladeort sind grundsätzlich die 

Straßen des Positivnetzes (Nummer 2.2) zu benutzen. Dabei gilt der Grundsatz, dass der kürzeste geeignete 

Fahrweg zu benutzen ist. 

Soweit geschlossene Ortschaften über Umgehungsstraßen umfahren werden können, sind diese zu benut-

zen. 

3 Beschreibung des Fahrwegs für den Fahrzeugführer 

3.1 Beschreibung des Fahrweges 

Der Beförderer hat den Fahrweg nach dieser Allgemeinverfügung z.B. durch farbliche Kennzeichnung in ge-

eigneten Straßenkarten oder durch eine Auflistung der Straßen in der Reihenfolge ihrer Benutzung schriftlich 

zu beschreiben.  

3.2 Mitführungspflicht 

Der Fahrzeugführer ist durch den Beförderer in die Allgemeinverfügung und den Gebrauch der Fahrwegbe-

schreibung vor jeder Beförderung einzuweisen. Der Fahrzeugführer hat die Fahrwegbeschreibung und eine 

Kopie dieser Allgemeinverfügung einschließlich ihrer Anlagen während der Fahrt mitzuführen, z beachten und 

zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen.  

3.3 Abweichungen aus unvorhergesehenen Gründen 

Muss der Fahrzeugführer aus unvorhergesehenen Gründen von dem beschriebenen Fahrweg nach  

Nr. 3.1 abweichen, hat er unverzüglich nach Erreichen einer geeigneten Haltemöglichkeit den von der fest-

gelegten Fahrwegbeschreibung abweichenden Fahrweg in die Fahrwegbeschreibung einzutragen.  

Muss der Fahrzeugführer aus betrieblichen Gründen vom beschriebenen Fahrweg nach Nr. 4.1 abweichen, 

ist ihm vor einer Weiterfahrt vom Beförderer ein neuer Fahrauftrag mit geändertem Fahrweg zu übermitteln. 

Absatz 1 gilt entsprechend. 

4 Übergangsregelungen an den Landesgrenzen 

Bei Beförderungen aus dem Ausland oder aus einem anderen Bundesland ist ab Landesgrenze das Positiv-

netz (Nummer 2.2), gegebenenfalls auf dem kürzesten Wege auf sonstigen geeigneten Straßen (Nummer 

2.4), anzufahren. 

6 Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße des Beförderers und Fahrzeugführers gegen die Pflichten aus dieser Allgemeinverfügung können 

gemäß § 37 Abs. 1 GGVSEB als Ordnungswidrigkeiten geahndet werden. 

7.1 Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung ergeht unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs und tritt am 01.07.2021 

in Kraft.  

7.2 Widerruf der Allgemeinverfügung vom 01.07.2020 

Mit Bekanntgabe dieser Allgemeinverfügung werden alle vorherigen Allgemeinverfügungen widerrufen. 
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8 Sofortige Vollziehung 

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

19. März 1991 (BGBl. I S. 686) wird hiermit die sofortige Vollziehung angeordnet. 

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung dieser Allgemeinverfügung ist erforderlich, um die ständige Versor-

gung von Gewerbe und Endverbrauchern mit den bezeichneten Gütern unter Aufrechterhaltung der notwen-

digen Sicherheit beim Transport zu gewährleisten. Aus diesen Gründen ist es nicht vertretbar, die Unanfecht-

barkeit dieser Allgemeinverfügung und ggf. den längeren Zeitablauf von Rechts- mittelverfahren abzuwarten. 

9 Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. 

Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkirchen schriftlich 

einzureichen oder dort zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erklären.  

Wird die Klage schriftlich eingereicht, sollen ihr 2 Abschriften beigefügt werden. 

Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen Rechts-

verkehr bei den Verwaltungsgerichten und Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO VG/FG 

- vom 07.11.2012 (GV. NRW S. 548) eingereicht werden. 

Zu Ihrer Information: 

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr finden Sie auf 

den Internetseiten www.justiz.nrw.de der Landesjustizverwaltung sowie www.vg-gelsenkirchen.nrw.de des 

Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen. 

Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden sollte, würde des-

sen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 

10 Hinweis 

Aufgrund der Anordnung der sofortigen Vollziehung hat die Klage keine aufschiebende Wirkung. Die auf-

schiebende Wirkung kann beim Verwaltungsgericht in 45879 Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, gemäß § 

80 Abs. 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beantragt werden.  

 

Unna, 18.06.2021 

Im Auftrag 

 

gez.  

 

Oliver Sonnack 

 

Zusätzlicher Hinweis:  

Die bisher erhältliche Gefahrgut-KartenCD wird, inhaltlich reduziert, nur noch auf Wunsch gegen eine Gebühr 

(derzeit 20,00 €) ausgegeben. Zu beziehen ist sie ausschließlich beim Landesbetrieb Straßenbau NRW, Be-

triebssitz, Referat Planung, Abteilung Straßeninformation und Vermessung, Deutz-Kalker-Straße 18-26,  

50679 Köln, oder unter kontakt.strasseninformation@strassen.nrw.de. 
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Die bisher auf der Gefahrgut-KartenCD vorhandenen Informationen stehen ab Juli 2019 zum kostenfreien 

Download bereit. 

 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an 

Markus Belzer, 0221 / 8397 – 157, markus.belzer@strassen.nrw.de 

oder 

Bernd Geenen, 02151 / 819 – 230, bernd.geenen@strassen.nrw.de 
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Amtliche Bekanntmachung der Jagdgenossenschaft Kamen-Heeren-Werve 
 
 
 
Einladung zur Jagdgenossenschaftsversammlung 
 
 
Die Jagdgenossenschaft Kamen-Heeren-Werve lädt ihre Mitglieder zur einer ordentlichen Genos-
senschaftsversammlung  
 
am 12.08.2021 um 19.00 Uhr  
 
in „Alte Schule“ Kamen-Heeren-Werve, Teutheck 1 in 59174 Kamen ein. 
 
 
 
Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung durch den Vertreter der Stadt Kamen als Notvorstand 
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit und der form- und fristgerechten Einladung 
3. Wahl des Jagdvorstandes und der Vertretung 
4. Übertragung der Amtsgeschäfte an den neu gewählten Vorstand 
5. Wahl der Beisitzer 
6. Wahl des Kassenführers  
7. Wahl des Schriftführers 
8. Wahl der Rechnungsprüfer 
9. Entscheidung über Klageverfahren der Jagdgenossenschaft  
10. Jagdpachtbestätigung / Pachtverlängerung / Neuverpachtung 
11. Verschiedenes 

 
 
Sollte ein Mitglied der Jagdgenossenschaft nicht persönlich an der Versammlung teilnehmen, so 
kann mit schriftlicher Vollmacht ein Vertreter zur Wahrnehmung des Stimmrechts an der Ver-
sammlung teilnehmen. 
 
Die am Versammlungstag geltenden Auflagen aufgrund der Corona-Pandemie sind zu be-
achten. 
 
Eine kurzfristige Absage aufgrund der tagesaktuellen Corona-Situation bleibt vorbehalten. 
 
Kamen, den 12.07.2021 
 
Stadt Kamen 
Die Bürgermeisterin als Notvorstand 
In Vertretung 
 
 
 
Schulze 
(Beigeordnete) 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 
LÜNRMXX149VA12210719 

 Unna,19.07.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNRMXX149VA12210719  19.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Trayan Iliev  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Weidengasse 54 , 50668 Köln 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 

  



 

933 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 GB-UN-YX599 v. 
16.07.21 

 Unna,16.07.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-YX599 v. 16.07.21  16.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Pawel Skowron  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Stentroper Weg 2 , 58730 Fröndenberg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 

  



 

934 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 
UN0YLXX109VA12210720 

 Unna,20.07.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

UN0YLXX109VA12210720  20.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Jörg Johannes Große Honebrink  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Bahnhofstraße 72, 59199 Bönen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 
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Geschäftszeichen    
36.2-GB-UN-XA464  Unna,19.07.2021  
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.2-GB-UN-XA464  19.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Ramadan Zeqiri  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Hugo-Grotius-Weg 4, 58239 Schwerte 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Velic 
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Geschäftszeichen    
36.2 
UN0DDX1941AA22210514 

 Unna, 19.07.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

UN0DDX1941AA22210514  19.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Dieter Drees  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Iserlohner Straße 79, 59423 Unna 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2 GB-LÜN-S396 
v.07.07.2021 

 Unna,20.07.2021  

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

GB-LÜN-S396 v.07.07.2021  07.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Paxcal-Joel Schulz  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Schlegelstraße 17B, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Klein 
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Geschäftszeichen  Unna, 23. Juli 2021                                                                  

36.3/84.21.0092.5     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/84.21.0092.5   30.06.2021                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Ovidiu Alexandru Birsah  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Sat. Tulgesti HR 277,  JUD. HARGHITA, RO RUMÄNIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.109 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 
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Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0520371  Unna,21.07.2021  
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0520371  29.06.2021 

 

Empfänger   

Name  

Dawid Kantecki  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Generala Grota Roweckiego 3 m,98-200 Sieradz, Polen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A 205 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

van den Akker 

  



 

940 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0515499  Unna,21.07.2021  
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0515499  21.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Marcin Cajdler  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Plac Paderewskiego 1a,64-000 KOSCIAN,Polen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A 205 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

van den Akker 

  



 

941 

Geschäftszeichen  Unna, 23. Juli 2021                                                                  

36.3/37.21.0501.1     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/37.21.0501.1   16.06.2021                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Janis Mazurs  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zeltiauiela 14-25, 1035 RIGA, LV LETTLAND 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr D.U08 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

942 

Geschäftszeichen  Unna, 23. Juli 2021                                                                  

36.3/37.21.0422.8     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/37.21.0422.8   16.06.2021                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Korol Vadym  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Prymorska 20, 07-332 KAZAROVYCZI, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr D.U08 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

 

Hering 

 

 

 



 

943 

Geschäftszeichen  Unna, 23. Juli 2021                                                                  

36.3/44.21.0387.9     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/44.21.0387.9   19.07.2021                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Bojan Dimitrijevikj  

   
letzte bekannte Anschrift: 

S. Tabanovce,  1308 TABANOVCE KUMANOVO, MK NORDMAZEDONIEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.108 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

944 

Geschäftszeichen  Unna, 23. Juli 2021                                                                  

36.3/44.21.0441.7     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/44.21.0441.7   19.07.2021                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Aslanov Afrand  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Zizik 1,  4011 KUBINSKIJ RAJ, AZ ASERBAIDSCHAN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.108 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

945 

Geschäftszeichen  Unna, 23. Juli 2021                                                                  

36.3/44.21.0288.0     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/44.21.0288.0   19.07.2021                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Serhii Kriachun  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Myru 51/93,  49000 DNIPRO, UA UKRAINE 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.108 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

  



 

946 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  
LÜNL0XX704AA32210511 

 Unna, 22.07.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

LÜNL0XX704AA32210511  22.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Luise Danuta Krause  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Holunderweg 8, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 

 

 

 



 

947 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  
UN0KMX8372AA32210503 

 Unna, 22.07.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

UN0KMX8372AA32210503  22.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Mario Marco Teister  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Jahnstr. 29, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 

  



 

948 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.2  
UN0KJXXX90AA32210316 

 Unna, 22.07.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

UN0KJXXX90AA32210316  22.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Kai-Marco Idziak  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Kamener Straße 30, 59368 Werne 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hilbig 

  



 

949 

Geschäftszeichen    
36.2 
UN0FFX6666MT22210531 

 Unna, 23.07.21 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

UN0FFX6666MT22210531  16.07.21 

 

Empfänger   

Name  

Daniel Günther  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Rosenweg 66, 58239 Schwerte  

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A209 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Heinrich 

  



 

950 

Geschäftszeichen  Unna, 23. Juli 2021                                                                  

36.3/42.21.0380.5     
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.3/42.21.0380.5   02.06.2021                                                                 

 

Empfänger   

Name  

Marcin Bronk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Lakowa 25 A, 83-331 PRZYJAZN, PL POLEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna Straßenverkehr A.113 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Hering 

 

 

 

 



 

951 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0523425  Unna, 23.07.2021  
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0523425  18.06.2021 

 

Empfänger   

Name  

Patryk Zdunczyk  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Henryka Sienkiewicza 45 m. 31, Pl62-600 Kolo 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A 203 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Ebel 

  



 

952 

Geschäftszeichen  Ort, Datum 
36.1/0523424  Unna, 23.07.2021  
 

 
Öffentliche   Zustellung 

 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

36.1/0523424  18.06.2021 

 

Empfänger   

Name  

Daniel Michal Swiatek  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Gcersonodworna 7 m 12, PL 86-300 Grudziadz 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.1 A 203 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Ebel 

  



 

953 

Geschäftszeichen    
36.2 
GB-UN-AQ954 v. 22.07.21 

 Unna, 22.07.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-AQ954 v. 22.07.21  22.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Mariani GmbH  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Wickeder Straße 7, 58730 Fröndenberg 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 

 

 

  



 

954 

Geschäftszeichen    
36.2 
GB-UN-AF119 v. 22.07.21 

 Unna, 22.07.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

GB-UN-AF119 v. 22.07.21  22.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Bruno Sorrenti  

   
letzte bekannte Anschrift: 

Holunderweg 8a, 44532 Lünen 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 

 

 

Krause 

  



 

955 

Geschäftszeichen    
36.2 
GB-LÜN-BM777 v. 22.07.21 

 Unna, 22.07.2021 

 
 

Öffentliche   Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 Verwaltungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeszu-
stellungsgesetz – LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV. NRW. S. 94), geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 12.05.2009 (GV. NRW. S. 296) weise ich darauf hin, dass folgendes Schriftstück 
gegen Vorlage eines gültigen Lichtbildausweises oder durch eine/n bevollmächtigte/n Vertreter/in 
abgeholt oder eingesehen werden kann: 
 

Aktenzeichen  Datum 

GB-LÜN-BM777 v. 22.07.21  22.07.2021 

 

Empfänger   

Name  

Bartlomiej Edward Mikos  

   
letzte bekannte Anschrift: 

ERNST-WALDSCHMIDT-STR. 11, 44536 LÜNEN 

 

Ort:   

 Fachbereich Raum 

Kreis Unna, Friedrich-Ebert-Str. 17, 59425 Unna 36.2 A210 

 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass das Schriftstück durch öffentliche Bekanntmachung zu-
gestellt wird und Fristen in Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste 
drohen können. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentli-
chung 2 Wochen vergangen sind.  
 
 
KREIS UNNA 
DER LANDRAT 
Im Auftrag 
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Herausgeber: Kreis Unna - Der Landrat 

 Das Amtsblatt des Kreises Unna kann einzeln und im Abonnement bezogen werden.  

 Die Abonnementkosten betragen 13,00 € jährlich. 
 

Bestellungen sind  

zu richten an: Kreis Unna – Der Landrat 

 Büro Landrat, Kreistag, Gleichstellung 

 Friedrich-Ebert-Straße 1759425 UnnaFon 0 23 03 / 27-14 17 
 


